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Der Umgang mit THC-Produkten bleibt ein politisches
Thema. Eine Kommission hat darüber diskutiert, der Bun-
desrat will nichts mehr davon wissen und die Stadt Bern
will einen Probelauf prüfen. Eine Übersicht über den
Stand der politischen Debatte.

die politik am diskutieren,
abwägen und überlegen

Kommission des Nationalrates
Die nationalrätliche Kommission für Sicher-
heit und Gesundheit hatte ja Anfang 2005
einen Neubeginn der Betäubungsmittelge-
setz-Revision vorgeschlagen (siehe Legalize
it! 32, Seite 3). Die ständerätliche Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit SGK-S hat im Mai 2005 dann grünes
Licht für diese Kommissionsinitiative gege-
ben. Am 10. April 2006 meldete sich die
SGK-N mit einer Medienmitteilung wieder
zu Wort: Mit 17 gegen vier Stimmen bei drei
Enthaltungen stimmte sie zu, sich mit der
Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes
beschäftigen zu wollen. Ein Rückweisungs-
antrag hatte keine Chance. Allerdings:
Unser Thema THC soll dabei kein Thema
sein (siehe auch nächsten Abschnitt).
Was genau in dieser Teilrevision geregelt
werden soll, ist noch nicht ganz klar. Al-
lerdings wurde das Ziel der Abstinenz im
Artikel 1 festgelegt. Das ist insofern merk-
würdig, als ja hauptsächlich die Vier-Säu-
len-Politik (Prävention, Therapie, Repres-
sion, Überlebenshilfe) gesetzlich verankert
werden soll. Und damit genau die Einsicht,
dass Abstinenz zu wollen eben kein taug-
liches Mittel der Drogenpolitik ist. Aus der
Einsicht, dass man Abstinenz nicht erzwin-
gen kann, wird seit einigen Jahren Heroin an
schwer Abhängige medizinisch abgegeben.
Von daher erstaunt dieser Zweckartikel. 
Auch wenn die THC-Frage ausgeklammert
bleibt, ist diese Teilrevision auch für uns in-
teressant. Speziell wichtig ist, was genau
mit den Strafbestimmungen gegen den Be-
täubungsmittelkonsum passiert – werden
sie verschärft, bleiben sie gleich, oder gibt
es vielleicht eine leichte Lockerung? Darauf
wird erst der exakte Wortlaut des Gesetzes-
textes Auskunft geben können.

Laut Kommissionssekretär hat die SGK-N
die Detailberatungen beendet und die
Teilrevision mit 18 zu 6 Stimmen bei einer
Enthaltung abgesegnet. Jetzt liegt der Text
beim Bundesrat und könnte Ende 2006 in
den Nationalrat gelangen.

Subkommission der SGK-N
Eine Subkommission der SGK-N ist immer
noch daran, sich Überlegungen zum Thema
THC-Konsum und THC-Handel zu machen.
Die Subkommission traf sich mindestens im
August 2005. Konkretes haben wir nichts
von ihr vernommen. Es scheint, dass die
Subkommission nun doch keine eigene Vor-
lage ausarbeiten will – oder wenn, dann in
Form eines Gegenvorschlages zur Initiative.
Das wäre die einzige Möglichkeit, dass sich
in den nächsten Jahren etwas grundlegend
an der gesetzlichen Lage ändert.

Bundesrat und Initiative
Überraschend schnell hat der Bundesrat
auf die Volksinitiative «für eine vernünftige
Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz»
reagiert. Am 3. Mai 2006 hiess es zum
Beispiel in der NZZ, dass der Bundesrat die
Initiative zur Ablehnung empfehle und kei-
nen Gegenvorschlag ausarbeiten wolle.
Doch bis Redaktionsschluss war noch keine
offizielle Botschaft erstellt worden – das
Geschäft ist also immer noch beim Bundes-
rat pendent. Die ausformulierte Botschaft
könnte bis Ende Jahr vorliegen, dann geht
es weiter im Parlament.

Die Stadt Bern setzt ein Zeichen
Im März 2005, vor über einem Jahr also, las
man im Berner «Bund» über eine Idee in
der Stadt Biel. In einem Pilotversuch sollte
erprobt werden, auf kontrollierte Art Hasch
und Gras zu verkaufen. Das wäre ein ähn-
liches Vorgehen wie bei der kontrollierten
Heroinabgabe: Auch da wurde trotz grund-
sätzlichem Verbot mit wissenschaftlichen
Versuchen begonnen. Umgesetzt wurde die-
se innovative Idee aus Biel dann allerdings
nie. Übrigens weigerte sich auch der Kanton
Bern, einen solchen Versuchsbetrieb aufzu-
gleisen.
Ende Mai 2006 dann war es die Stadt Bern,
die diese Idee aufgegriffen hat. Hier wurde
es nun konkreter: Regierung und Parlament
der Stadt Bern sind für einen solchen
Versuch. Auf Antrag des Grünen Bündnisses
und der Jungen Alternativen beschloss der

Berner Stadtrat mit 38 zu 22 richtig abzu-
klären, was möglich ist. Im «Bund» liess
sich das Bundesamt für Gesundheit BAG
vernehmen: «Das geht nicht.» Ein Pilotver-
such sei mit dem geltenden Gesetz nicht
vereinbar. Aber für wissenschaftliche For-
schung wären Experimente möglich. Letzt-
lich ist es wohl eine Frage des politischen
Kräfteverhältnisses, ob ein Versuchsbetrieb
möglich wird. Aber zunächst will die Stadt
Bern alle offenen Fragen sauber abklären.
Denn es gibt bei dieser Idee noch ein paar
Probleme. So müssten Polizei, Justiz und
Sozialdepartement zusammenspielen und
die wichtigsten politischen Parteien müss-
ten einen solchen Versuch wirklich wollen.
Soweit ist es noch nicht. Aber die Abstim-
mung im Berner Stadtrat zeigt, dass unser
Thema nicht völlig vergessen ist. Und es
zeigt, dass in der Stadt Bern eine andere
Meinung herrscht als in Bundesbern. 
In der Stadt Zürich wurde von den Jungen
Grünen ein ähnlicher Vorschlag eingereicht.
Es kann gut sein, dass auch dieser eine
Mehrheit findet – damit ändert sich konkret
noch nichts, aber solche symbolischen
Beschlüsse haben durchaus ihren Wert. Sie
setzen Druck auf und ärgern die Gegner-
schaft einer Legalisierung.

Übersicht 
Viel wird rund ums Thema THC diskutiert.
Hier die laufenden politischen Projekte:
1 Die Kommissionsinitiative will eine Teil-
Revision des Betäubungsmittelgesetzes. 
2 Die Subkommission überlegt, ob der
Umgang mit THC geändert werden sollte.
3 Die Volksinitiative fordert eine Legali-
sierung von THC-Produkten und wird
letztlich vom Volk entschieden.
4 Die Stadt Bern will einen Versuchs-
betrieb für den Verkauf von THC-Pro-
dukten prüfen.
5 Schliesslich gibt es eine Fülle von par-
lamentarischen Vorstössen – hier gibt es
von der Forderung nach noch viel härte-
ren Strafen bis zur Forderung nach Le-
galisierung alle möglichen Varianten.


